
V I E R T E S  K A P I T E L

Das gerichtliche Verfahren erster Instanz

Wird die Anklageschrift durch den Staatsanwalt bei Gericht ein
gereicht, dann geht die Verantwortung für die gesetzliche Weiter
führung des Strafverfahrens vom Staatsanwalt auf das Gericht über 
(§ 171 StPO). Es beginnt der zweite Hauptabschnitt des Strafverfah
rens, das gerichtliche Verfahren erster Instanz. Das Gericht hat in 
diesem Verfahrensabschnitt die Aufgabe, festzustellen, ob die Hand
lung, wegen der vom Staatsanwalt Anklage erhoben wurde, ein Ver
brechen oder eine Übertretung ist, ob diese Handlung vom Ange
klagten begangen wurde und — falls das bejaht wird — zu welcher 
Strafe der Angeklagte zu verurteilen ist.

Das gerichtliche Verfahren erster Instanz läßt sich in zwei aufein
anderfolgende selbständige Abschnitte einteilen.1

Den ersten Abschnitt bildet das Eröffnungsverfahren. Es beginnt mit 
der Einreichung der Anklageschrift bei Gericht (§171 StPO) und endet 
mit einer der in § 172 StPO genannten Entscheidungen, in aller Regel 
mit dem Erlaß eines Eröffnungsbeschlusses. Es hat die Prüfung aller 
tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung 
des gerichtlichen Hauptverfahrens zum Inhalt und ist deshalb grund
sätzlich notwendige Voraussetzung jedes gerichtlichen Haupt
verfahrens.

Den zweiten Abschnitt bildet das Hauptverfahren. Dieser Abschnitt 
beginnt mit dem Erlaß des Eröffnungsbeschlusses (§ 176 StPO) und 
endet mit dem Abschluß der Hauptverhandlung erster Instanz durch 
eine der in § 218 StPO angeführten Entscheidungen. Im Verlauf des 
Hauptverfahrens erfolgt die abschließende Prüfung und Entscheidung 
der Strafsache.
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1. vgl. Urteil des OG vom 7. 11. 1955, NJ, 1956, S. 24.
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